
Kleine Anfrage

Geschwindigkeitskontrollen

Frage von Landtagsabgeordneter Christoph Wenaweser

Antwort von Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer

Frage vom 04. März 2015
Über Weihnachten und Neujahr hat die Landespolizei für ein paar Wochen auf das Aufstellen der mobilen 

Radarmessgeräte verzichtet. Diese wurden erst nach dem 20. Januar 2015 wieder in Betrieb genommen.

* Für wie lange waren die mobilen Radargeräte nicht im Einsatz?

* Aus welchen Gründen?

* Waren in der radarfreien Zeit mehr oder schwerere Unfälle zu verzeichnen als sonst?

Antwort vom 05. März 2015
Zu Frage 1: Die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen waren in der Zeit vom 7. Dezember 2014 bis 

22. Januar 2015 nicht im Einsatz.

Zu Frage 2: Während dieser Zeit wurden verschiedene Wartungsarbeiten durch den Gerätelieferanten sowie die 

jährliche Nacheichung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS in Bern durchgeführt. Den 

Termin für die Nacheichung der mobilen Geschwindigkeitsanlagen erhielt die Landespolizei auf die zweite 

Woche im Januar 2015. Somit mussten die eichrelevanten Wartungsarbeiten bei allen Anlagen vor den 

Weihnachtsfeiertagen bzw. vor dem Jahreswechsel durchgeführt werden. Aufgrund von krankheitsbedingten 

Ausfällen beim Gerätelieferanten sowie dienstbetrieblichen Verpflichtungen bei der Landespolizei musste die 

Übernahme der Anlage zusätzlich einige Tage nach hinten verschoben werden.

Zu Frage 3: Eine Zunahme von Verkehrsunfällen, die in Verbindung mit Geschwindigkeitsübertretungen stehen, 

ist nicht festzustellen. Die Unfallzahlen bewegen sich exakt im Bereich der Vormonate. In der Zeit, in der die 

mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen nicht im Einsatz waren, standen sämtliche 

Nachfahrmessgeräte weiterhin zur Verfügung. Geschwindigkeitskontrollen sind ausserdem nur eine der 

Präventiv- oder Repressivmassnahmen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen. Da bei der Landespolizei 

verschiedene Messtechniken für die Feststellung von Geschwindigkeitsübertretungen eingesetzt werden, 

handelte es sich bei der erwähnten Zeitspanne nicht um eine „radarfreie“ Zeit.
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